
  

 

 

Leihbedingungen 

  

• Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls 
Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schulbuch-
ausleihe mitgeteilt werden. 

• Die Teilnehmer verpflichten sich, die ausgeliehenen Bücher sorgfältig zu 
behandeln. 

• Bei Vertauschung der Bücher haftet jede/r Entleiher/in für das ursprünglich 
durch ihn/sie ausgeliehene Buch. Eine Liste der jeweils erhaltenen Bücher ist 
über IServ einsehbar. 

• Bei Nichtabgabe oder Beschädigung (z. B. übermäßige Abnutzung, 
Wasserschaden o. ä.) entliehener Bücher, verpflichten sich die Teilnehmeden, 
den Zeitwert zu ersetzen. Geschieht dies nicht, behalten wir uns vor, den/die 
Teilnehmer/in vom Ausleihverfahren der kommenden Jahre auszuschließen. 

• Jedes Buch ist Eigentum des Landes Niedersachsen. 

• Eintragungen, Randbemerkungen u. ä. dürfen nicht vorgenommen werden. 
Klebezettel bitte entfernen. 

• Bei Verlust oder Beschädigungen des Buches wird die Schule 
Schadensersatz verlangen. 

• Bitte die Bücher mit Schutzumschlägen versehen. Keine farbigen Schutzum-
schläge verwenden, da diese auf die Bücher abfärben. Die Umschläge können 
vor der Buchabgabe entfernt oder am Buch belassen werden. 

• Alle Bücher müssen am Schuljahresende (vor den Sommerferien) abgegeben 
werden (auch die Mehrjahresbände!). Bei nicht fristgerechter Abgabe ent-
stehen Gebühren. 

• Bitte keine Namen in die Bücher schreiben! 

 


